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nichtkommerziellen Reiseverkehrs eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung sowohl auf Seiten 
der Zollverwaltung als auch auf Seiten der Steuerpflichtigen entsteht. Es wird daher dringend 
empfohlen, an der ursprünglichen gesetzlichen Intention festzuhalten und die Wertgrenze mit der 
Einführung des dAKZ-Systems wie geplant vollständig abzuschaffen. 

 

zu Artikel 14 Nr. 2 – Neuregelung Organschaft (§ 2c UStG-E) 

1. Konstitutive Erklärungserfordernisse (§ 2c Abs. 1 UStG-E) 

Mit der Neuregelung des § 2c UStG-E soll die Rechtsprechung zur umsatzsteuerlichen Organschaft 
umgesetzt und der Tatbestand zur Etablierung einer Organschaft neu geregelt werden. Die 
Neuregelung wird im Grundsatz ausdrücklich begrüßt. Positiv hervorzuheben ist die Klarstellung, 
dass auch Personengesellschaften Organgesellschaften sein können. Die Einführung einer 
konstitutiven Erklärung des Organträgers gegenüber seinem zuständigen Finanzamt als 
zusätzliche Voraussetzung für das Entstehen einer umsatzsteuerlichen Organschaft (§ 2c Abs. 1 S. 
5 UStG-E) schafft zudem erhebliche Rechtssicherheit. Hierdurch kann effektiv das Entstehen einer 
Organschaft verhindert werden, ohne dass diese den vom Organkreis umfassten Unternehmen 
bewusst ist. 

Kritisch zu sehen ist jedoch die Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung bei Wegfall der 
Voraussetzungen gemäß § 2c Abs. 1 S. 6 UStG-E, da die Möglichkeit besteht, dass das Erkennen 
der fehlenden Voraussetzungen für eine Organschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. 

Petitum: 
Zur Vermeidung unverschuldeter Pflichtverletzungen wird vorgeschlagen § 2c Abs. 1 S. 6 UStG-E 
wie folgt zu ergänzen: 

„Soweit die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht mehr vorliegen, ist dies durch den in der Erklärung 
nach Satz 5 benannten Organträger unverzüglich nach Erkennen der fehlenden Voraussetzungen 
zu erklären.“ 

 

2. Korrektur- und Rückabwicklungsverfahren (§ 2c Abs. 2 und 3 UStG-E) 

Die verfahrensrechtlichen Anpassungen zur Korrektur fehlerhaft angenommener Organschaften in 
Absatz 2 stellen eine materiell zutreffende Besteuerung sicher. Aufgrund der Regelung des § 2c 
Abs. 2 S. 3 UStG-E – wonach der Ablauf der Festsetzungsfrist unbeachtlich ist, wenn die 
steuerlichen Folgen innerhalb eines Jahres gezogen werden, nachdem der Steuerbescheid 
erlassen, aufgehoben oder geändert worden ist – kann es allerdings zu einer potenziell langjährigen 
Abänderbarkeit der Bescheide aller Beteiligten kommen. Im Ergebnis würde es dazu führen, dass 
die Bescheide der an der Organschaft beteiligten Personen so lange geändert werden können, 
solange die Steuerbescheide einer an der Organschaft beteiligten Person änderbar sind.  




